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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt:

die Bestellung von zum Mitglied des Aufsichtsrates der
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH für die Dauer der laufenden kommunalen
Wahlperiode.

ll. Begründung

Der Aufsichtsrat der Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH (EVB) besteht aus acht
Mitgliedern. Gemäß § 10 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der EVB hat dabei der
Gesellschafter Sportbad Eisenach GmbH das Recht, vier Aufsichtsratsmitglieder zu entsenden.
Diese sind durch den Stadtrat zu bestellen.

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat in seiner Sitzung am 03. September 2004 mit Beschluss
Nr. 0022/2004 u.a. Herrn Schneider zum Mitglied des Aufsichtsrates der EVB bestellt.

Nach § 10 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages endet das Amt als Aufsichtsratsmitglied, wenn für
dieses die Zugehörigkeit zum Stadtrat oder zur Verwaltung der Eisenach bestimmend war und
es aus dem Stadtrat oder der Venıvaltung ausgeschieden ist. Da Herr Schneider seit dem
01. Juli 2006 nicht mehr Oberbürgermeister der Stadt Eisenach ist, endet sein Amt als
Aufsichtsratsmitglied nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Eisenacher
Versorgungs-Betriebe GmbH.

Weitere Festlegungen zum Verfahren der Bestellung trifft die Satzung nicht. Allerdings soll nach
§ 9 Abs. 2 - 4 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach beim Vorschlagsrecht zur Besetzung von
Aufsichtsratsmandaten in der Regel das Stärkeverhältnis der Fraktionen nach dem
Berechnungsverfahren Hare/Niemeyer zugrunde gelegt werden. Somit steht das Vorschlags-
recht der CDU-Stadtratsfraktion zu.
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